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Öffentliche Bekanntmachungen

Planfeststellung für den Neubau
der Erdgasfernleitung Nr. 421 der
E.ON Ruhrgas AG von Roxel nach
Albachten in der Gemeinde Havix-
beck und der Stadt Münster
Der Planfeststellungsbeschluss der Be-
zirksregierung Münster vom 1. Oktober
2008 (Az.: 25.05.01.01-15/07), der das
o.a. Bauvorhaben betrifft, liegt in einer
Ausfertigung des festgestellten Planes
(einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung)
in der Zeit vom 4. bis 14. November
2008 im Kundenzentrum Planen - Bauen
- Umwelt der Stadt Münster, Stadthaus
3, Albersloher Weg 33, 48155 Münster
während der Dienststunden (Mo - Mi von
8 Uhr bis 16 Uhr, Do von 8 bis 18 Uhr
und Fr von 8 bis 13 Uhr) zur Einsicht aus.

Der Planfeststellungsbeschluss wurde
den Beteiligten, über deren Einwendun-
gen entschieden worden ist, zugestellt.
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der
Beschluss den übrigen Betroffenen als
zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG).

Münster, den 30. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
I. V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Einziehung einer öffentlichen
Straßenfläche
Die Stadt Münster beabsichtigt, einer
Teilfläche der Schulstraße, einer Teil-
fläche der Altumstraße und der Parallel-
fahrbahn der Grevener Straße die Eigen-
schaft von öffentlichen Straßen zu ent-
ziehen. Die Fläche ist in dem Übersichts-
plan Nr. 1 grau dargestellt.

Das Gebiet zwischen Schulstraße, Gre-
vener Straße, Altumstraße und Uppen-
bergstraße soll neu bebaut werden.
Dabei ist unmittelbar an der Grevener
Straße ein Gebäude vorgesehen. Als
Ersatz für die einzuziehende Straßen-

• Jahresabschluss 2007
der Halle Münsterland GmbH

• Sitzung der Verbandsversammlung
des Sparkassenzweckverbandes
am 12. November 2008

• Aufnahme eines Aufgebotes

• Offenlegung des Entwurfes der
1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 416: Amelsbüren - Davertstraße /
Zur Windmühle / Am Dornbusch /
Böckenhorst

• Beteiligung der Öffentlichkeit gem.
§ 3 (1) Baugesetzbuch zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes
und zur Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes für
den Bereich Haus Eggert im
Stadtteil Handorf
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fläche ist eine neue, öffentliche Straße
geplant. Der Verlauf der neuen Straße ist
im Übersichtsplan gestrichelt dargestellt.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit
gemäß § 7 StrWG NW bekanntgegeben.
Planunterlagen mit der Darstellung der
einzuziehenden Straßenfläche liegen bei
der Stadtverwaltung Münster aus. Sie
können innerhalb von drei Monaten vom
Tage dieser Bekanntmachung an im
Vermessungs- und Katasteramt, Stadt-
haus 3, Albersloher Weg 33, Raum E109,
während der Dienststunden eingesehen
werden. Einwendungen gegen die Ein-
ziehung können schriftlich erhoben oder
zur Niederschrift erklärt werden.

Münster, den 22. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
I.V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen für die Wahl der
Oberbürgermeisterin/des Ober-
bürgermeisters, des Rates sowie
der Bezirksvertretungen der kreis-
freien Stadt Münster
I. Aufforderung zur Einreichung

von Wahlvorschlägen

Gemäß § 24 der Kommunalwahl-
ordnung - KWahlO - vom 31. Au-
gust 1993 (GV. NW. S. 592, ber.
967), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 3. März 2008 (GV.
NRW. S. 222) - SGV. NRW 1112 -
fordere ich zur Einreichung von
Wahlvorschlägen auf.

II. Rechtsgrundlagen

Für die Vorbereitung und Durch-
führung der allgemeinen Kommu-
nalwahlen im Land Nordrhein-
Westfalen im Jahr 2009, d. h. für
die Wahl der Oberbürgermeiste-
rin/des Oberbürgermeisters, des

Rates sowie der Bezirksvertretun-
gen gelten die Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) vom 14. Juli 1994 in der
zurzeit gültigen Fassung, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24.
Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) -
SGV. NRW. 2023 -, das Kommu-
nalwahlgesetz (KWahlG) in der zur-
zeit gültigen Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Juni 1998 (GV.
NW. S. 454, ber. S. 509 und 1999
S. 70), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV.
NRW. S. 514), - SGV. NRW. 1112 -
sowie die Kommunalwahlordnung
(KWahlO) in der zurzeit gültigen
Fassung vom 31. August 1993
(GV. NW. S. 592, ber. S. 967),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 3. März 2008 (GV. NRW.
S. 222) - SGV. NRW. 1112 -.

Die Vorschriften zur Wahl der
Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters sowie der Bezirksver-
tretungen nehmen jeweils Bezug
auf die entsprechenden Regelun-
gen für die Wahl des Rates. Zur
besseren Übersicht und zur Ver-
meidung von Wiederholungen wird
hier zuerst die Wahl des Rates
behandelt.

III. Vorbemerkungen und Vordrucke

Der § 14 des KWahlG wurde neu
gefasst. Danach sollen die Kom-
munalwahlen am Tag der Wahl der
Abgeordneten des Europäischen
Parlaments aus der Bundesrepu-
blik Deutschland durchgeführt wer-
den. Die Festsetzung des Tages
der Europawahl durch die Bundes-
regierung steht zurzeit noch aus.
Nachstehend wird unter dem Vor-
behalt einer Änderungsbekanntma-
chung von einer Wahl am 7. Juni
2009 ausgegangen.

Für die Wahl der Oberbürgermeis-
terin/des Oberbürgermeisters, des
Rates sowie der Bezirksvertretun-
gen sind amtliche Vordrucke zu
verwenden, die im Amt für Bürger-
angelegenheiten - Wahlamt -,
Stadthaus 1, Klemensstr. 10,
48143 Münster, Zimmer 279a,
Telefon 02 51 / 4 92 - 33 05, oder
Zimmer 280, Telefon 02 51 / 4 92 -
33 56 oder 33 94, kostenlos wäh-
rend der allgemeinen, nachstehend
aufgeführten Dienststunden oder
nach besonderer Vereinbarung in
Empfang genommen werden kön-
nen.

Montag, Dienstag,
Mittwoch 8 bis 16 Uhr
Donnerstag 8 bis 18 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Übersichtsplan Nr. 1



Vorzugsweise werden die Vor-
drucke in einem elektronischen
Verfahren zur Verfügung gestellt.

Die Herstellung (Vervielfältigung)
der Vordrucke für Unterstützungs-
unterschriften dauert ein bis zwei
Arbeitstage.

IV. Wahl des Rates

1. Rechtliche Grundsätze

Die maßgebliche Bevölkerungszahl
für die Kommunalwahl richtet sich
gem. § 78 Abs. 1 der KWahlO
nach der vom Landesamt für Da-
tenverarbeitung und Statistik Nord-
rhein-Westfalen (LDS NRW) fortge-
schriebenen Bevölkerungszahl zum
Stichtag vom 30. Juni 2007. Nach
dieser amtlichen Fortschreibung
hatte die Stadt Münster zu diesem
Stichtag 271.927 Einwohner/innen.
Die Zahl der zu wählenden Vertre-
ter/innen (§ 3 KWahlG) in Gemein-
den mit einer Bevölkerungszahl
von mehr als 250.000, aber nicht
über 400.000 Einwohnern/innen
beträgt 66 Vertreter/innen (Rats-
mitglieder), davon 33 Vertreter/in-
nen in den Wahlbezirken (Direkt-
mandate). Die Vertreter für den
Rat werden einerseits in Form
einer (relativen) Mehrheitswahl in
den (33) Wahlbezirken und ande-
rerseits in einer ausgleichenden
Verhältniswahl aus Reservelisten
(gleichfalls 33 Vertreter/innen)
gewählt.

2. Wahlgebiet

Das Gebiet der kreisfreien Stadt
Münster ist das Wahlgebiet.

Der Wahlausschuss der Stadt
Münster hat in seiner Sitzung am
9. 6. 2008 das Wahlgebiet in 33
Wahlbezirke eingeteilt, die wie folgt
auf die sechs Stadtbezirke verteilt
sind:

Stadtbezirk Münster-Mitte:
Kommunalwahlbezirke 01 bis 13
Stadtbezirk Münster-Nord:
Kommunalwahlbezirke 14 bis 16
Stadtbezirk Münster-Ost:
Kommunalwahlbezirke 17 bis 19
Stadtbezirk Münster-Südost
Kommunalwahlbezirke 20 bis 22
Stadtbezirk Münster-Hiltrup:
Kommunalwahlbezirke 23 bis 26
Stadtbezirk Münster-West:
Kommunalwahlbezirke 27 bis 33

Die 33 Kommunalwahlbezirke sind
zur Durchführung der Wahl jeweils
in mehrere Stimmbezirke eingeteilt.
Für jeden Stimmbezirk wird ein
Wahllokal eingerichtet und ein
Wahlvorstand einberufen.

Mit Öffentlicher Bekanntmachung
vom 10. 6. 2008 wurde gemäß § 6
des KWahlG die räumliche Abgren-
zung der Kommunalwahlbezirke
veröffentlicht.

3. Wahlberechtigung

Für die Wahl in Münster ist wahl-
berechtigt (§ 7 KWahlG), wer am
Wahltag (also voraussichtlich am
7. 6. 2009)

- Deutsche/r im Sinne von Art. 116
Abs. 1 des Grundgesetzes ist
oder die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Gemeinschaft besitzt,

- das sechzehnte Lebensjahr vol-
lendet hat, d. h. am oder vor dem
7. 6. 1993 (wenn die Wahl am
7. 6. 2009 stattfindet) geboren ist
und

- mindestens seit dem 16. Tag vor
der Wahl, also spätestens ab
dem 22. 5. 2009 (wenn die Wahl
am 7. 6. 2009 stattfindet) in
Münster seine/ihre Wohnung, bei
mehreren Wohnungen die Haupt-
wohnung hat oder sich sonst
gewöhnlich aufhält und keine
Wohnung außerhalb der Stadt
Münster hat.

Zur Europäischen Gemeinschaft
gehören zum Zeitpunkt der He-
rausgabe dieser Öffentlichen Be-
kanntmachung neben der Bundes-
republik Deutschland folgende
Staaten:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Est-
land, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nie-
derlande, Österreich, Polen, Por-
tugal, Rumänien, Schweden, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Königreich, Republik
Zypern.

Vom Wahlrecht ausgeschlossen
(§ 8 KWahlG) ist derjenige/diejeni-
ge,

- für den/die zur Besorgung aller
seiner/ihrer Angelegenheiten
ein/e Betreuer/in nicht nur durch
einstweilige Anordnung bestellt
ist; dies gilt auch, wenn der
Aufgabenkreis des Betreuers/der
Betreuerin die in § 1896 Abs. 4
und § 1905 des BGB bezeichne-
ten Angelegenheiten nicht
erfasst,

- wer infolge Richterspruch in der
Bundesrepublik Deutschland das
Wahlrecht nicht besitzt.

4. Wählbarkeitsvoraussetzungen

Wählbar ist (§ 12 Abs. 1 KWahlG)

- jede wahlberechtigte Person, die
das achtzehnte Lebensjahr vol-
lendet hat (d. h. am 7. 6. 1991
oder früher geboren ist, sofern
die Wahl am 7. 6. 2009 stattfin-
det) und

- seit mindestens drei Monaten
(d. h. ab dem 7. 3. 2009, falls
Wahltag am 7. 6. 2009) vor dem
Wahltag in Münster seine/ihre
Wohnung hat, bei mehreren Woh-
nungen seine/ihre Hauptwohnung
hat oder sich sonst gewöhnlich in
Münster aufhält und keine Woh-
nung außerhalb von Münster hat.

Unionsbürger/innen sind unter den
gleichen Voraussetzungen (mit
Ausnahme der Staatsangehörig-
keit) wählbar, wie Deutsche.

Nicht wählbar (§ 12 Abs. 2
KWahlG) ist,

- wer am Wahltag infolge Richter-
spruchs in der Bundesrepublik
Deutschland die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter nicht besitzt.

5. Verbot der Tätigkeit in mehreren
Wahlorganen (§ 2 Abs. 7 KWahlG)

Niemand darf in mehr als in einem
Wahlorgan Mitglied sein. Bewer-
ber/innen für das Amt der Ober-
bürgermeisterin/des Oberbürger-
meisters können nicht Mitglied im
Wahlausschuss sein. Wahlbewer-
ber/innen dürfen nicht Mitglied
eines Wahlvorstandes in dem
(Kommunal-) Wahlbezirk sein, in
dem sie aufgestellt sind (Wahlbe-
zirksbewerber/innen) oder ihre
Wohnung haben (auf Reservelisten
aufgestellte Bewerber/innen).

6. Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen

6.1 Wahlbezirke

6.1.1 Wahlvorschläge für die Wahlbezir-
ke (Vorschriften des § 15 KWahlG)

Beim Wahlleiter der Stadt Münster
können bis zum 48. Tag vor der
Wahl, d. h. voraussichtlich bis
Montag, 20. April 2009, 18 Uhr,
Wahlvorschläge für die Wahl in den
33 Wahlbezirken der Stadt Münster
eingereicht werden. Wahlvorschlä-
ge können von politischen Parteien
im Sinne des Art. 21 des Grund-
gesetzes (Parteien), von mitglied-
schaftlich organisierten Gruppen
von Wahlberechtigten (Wähler-
gruppen) und von einzelnen Wahl-
berechtigten (Einzelbewerber/in-
nen) eingereicht werden.
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Der Wahlvorschlag einer Partei
oder Wählergruppe muss von der
für das Wahlgebiet zuständigen
Leitung unterzeichnet sein.

Sofern eine Partei oder Wähler-
gruppe in der im Zeitpunkt der
Wahlausschreibung laufenden
Wahlperiode nicht ununterbrochen
im Rat der Stadt Münster, im Land-
tag des Landes Nordrhein-Westfa-
len oder aufgrund eines Wahlvor-
schlages aus NRW im Bundestag
vertreten ist, so kann sie einen
Wahlvorschlag nur einreichen wenn
sie nachweist, dass sie einen nach
demokratischen Grundsätzen ge-
wählten Vorstand, eine schriftliche
Satzung und ein Programm hat.
Dies gilt nicht für Parteien, die die
Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteien-
gesetzes bis zum Tage der Wahl-
ausschreibung (§ 14 Abs. 1 Satz 2
KWahlG) ordnungsgemäß beim
Bundeswahlleiter eingereicht
haben.

Den Wahlvorschlägen der Parteien
und Wählergruppen, die wie zuvor
beschrieben nicht ununterbrochen
tätig waren, sind je Wahlbezirk -
persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet - die gültigen Unter-
stützungsunterschriften von min-
destens 10 Wahlberechtigten des
jeweiligen (Kommunal-)Wahlbezirks
beizufügen. Dies gilt auch für
Wahlvorschläge von Einzelbewer-
bern/Einzelbewerberinnen. Die
Wahlberechtigung ist gegenüber
dem Wahlamt nachzuweisen. Die
ordnungsgemäße Unterzeichnung
des Wahlvorschlages bzw. die
Mitunterzeichnung durch Unter-
stützungsunterschriften mit dem
Nachweis der Wahlberechtigung
der Unterzeichner/in bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Vor-
aussetzung für das Vorliegen eines
gültigen Wahlvorschlages, es sei
denn, der Nachweis kann infolge
von Umständen, die der/die Wahl-
vorschlagsberechtigte nicht zu ver-
treten hat, nicht rechtzeitig er-
bracht werden.

Anmerkung:
Es wird empfohlen, die Einreichung
von Unterstützungsunterschriften
rechtzeitig vorzunehmen, bzw. die
Wahlberechtigung zeitgerecht prü-
fen zu lassen und einen „Sicher-
heitszuschlag“ vorzusehen.

Jeder Wahlvorschlag muss folgen-
de Angaben enthalten:

Familienname, Vornamen, Beruf,
Tag der Geburt, Geburtsort,

Anschrift und Staatsangehörigkeit
des Bewerbers/der Bewerberin
sowie bei Parteien oder Wähler-
gruppen deren Namen oder Be-
zeichnungen und die evtl. Kurz-
bezeichnung.

Jeder Wahlvorschlag darf nur
eine/n Bewerber/in enthalten. Ein/e
Bewerber/in darf, unbeschadet sei-
ner/ihrer Bewerbung in einer Re-
serveliste, nur in einem Wahlvor-
schlag benannt werden. In einen
Wahlvorschlag darf nur aufgenom-
men werden, wer seine Zustim-
mung schriftlich erteilt hat. Die
Zustimmung ist unwiderruflich.
Die ordnungsgemäße Abgabe der
Zustimmungserklärung bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist ist
Voraussetzung für die Abgabe
eines gültigen Wahlvorschlages.

In jedem Wahlvorschlag soll eine
Vertrauensperson und eine stell-
vertretende Vertrauensperson be-
zeichnet werden. Fehlt diese Be-
zeichnung, so gilt die Person, die
als erste unterzeichnet hat, als
Vertrauensperson, und diejenige,
die als zweite unterzeichnet hat,
als stellvertretende Vertrauens-
person.

Die Vertrauensperson soll den
Wahlvorschlag im Prüf- und
Zulassungsverfahren vertreten.

6.1.2 Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahlbezirke
(Inhalt und Form nach den Vor-
schriften des § 26 KWahlO)

Der Wahlvorschlag für einen Wahl-
bezirk soll nach dem Muster der
Anlage 11a zur KWahlO eingereicht
werden. Er muss enthalten:

- den Namen und ggf. die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder Wäh-
lergruppe, die den Wahlvorschlag
einreicht; Wahlvorschläge von
Einzelbewerbern/Einzelbewer-
berinnen können durch ein
Kennwort gekennzeichnet wer-
den,

- Familienname, Vornamen, Beruf,
Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift (Hauptwohnung) sowie
Staatsangehörigkeit des Bewer-
bers/der Bewerberin; bei Beam-
ten/Beamtinnen und Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen nach
§ 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind
auch der Dienstherr und die Be-
schäftigungsbehörde oder die
Gesellschaft, Stiftung oder An-
stalt, bei der sie beschäftigt sind,
anzugeben.

Der Wahlvorschlag soll ferner Na-
men und Anschrift der Vertrauens-
person und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

6.1.3 Unterzeichnung

Der Wahlvorschlag einer Partei
oder Wählergruppe muss von der
für das Wahlgebiet zuständigen
Leitung unterzeichnet sein (§ 15
Abs. 2 S. 1 KWahlG). Bei anderen
Wahlvorschlägen muss mindestens
ein/e Unterzeichner/in seine/ihre
Unterschrift auf dem Wahlvor-
schlag selbst leisten. Für diesen
Fall ist der Unterzeichnung eine
gesonderte Bescheinigung nach
dem Muster der Anlage 15 KWahlO
(Bescheinigung des Wahlrechts)
beizufügen, dass der/die Unter-
zeichner/in im Wahlbezirk wahlbe-
rechtigt ist. Diese gesonderten
Bescheinigungen des Wahlrechts
sind vom Wahlvorschlagsträger bei
der Einreichung des Wahlvorschla-
ges mit den Unterstützungsunter-
schriften zu verbinden.

Ein/e Wahlberechtigte/r darf nur
einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat jemand mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist
die Unterschrift auf allen Wahlvor-
schlägen ungültig. Die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlages durch
den/die Bewerber/in ist zulässig,
sofern er/sie im Wahlbezirk wohnt.

Unterzeichnung eines Wahlvor-
schlages von Wahlberechtigten
(Unterstützungsunterschriften)

Muss ein Wahlvorschlag von
Wahlberechtigten unterzeichnet
sein (§ 15 Abs. 2 S. 3 KWahlG), so
sind die Unterschriften auf amt-
lichen Formblättern nach Anlage
14a KWahlO unter Beachtung fol-
gender Vorschriften zu erbringen:

1. Die Formblätter werden auf
Anforderung vom Wahlleiter
kostenfrei geliefert.
Bei der Anforderung sind die
Bezeichnung der Partei oder
Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreichen will, bei Ein-
zelbewerbern/Einzelbewerberin-
nen das Kennwort, sowie Fami-
lienname, Vornamen und Wohn-
ort des/der vorzuschlagenden
Bewerbers/Bewerberin anzuge-
ben. Parteien und Wählergrup-
pen haben ferner die Aufstellung
des Bewerbers/der Bewerberin
in einer Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung nach § 17 des
KWahlG zu bestätigen. Der
Wahlleiter vermerkt die in Satz 2
genannten Angaben im Kopf der
Formblätter.



1. Die selbständige Vervielfältigung
der vom Wahlleiter ausgegebe-
nen und gesiegelten Vordrucke
durch den Wahlvorschlagsträger
oder durch Dritte ist unzulässig.

2. Die Wahlberechtigten, die einen
Wahlvorschlag unterstützen,
müssen die Erklärung auf dem
Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterschreiben; neben
der Unterschrift sind Familien-
name, Vornamen, Tag der Ge-
burt und Anschrift (Hauptwoh-
nung) des Unterzeichners/der
Unterzeichnerin sowie der Tag
der Unterschrift anzugeben.

1. Wer eine Unterstützungsunter-
schrift leistet, muss zum Zeit-
punkt der Unterzeichnung wahl-
berechtigt sein. Dies bedeutet,
dass diese Personen die unter
Abschnitt IV Ziffer 3 dieser Be-
kanntmachung genannten
Voraussetzungen erfüllen müs-
sen.

3. Für jede/n Unterzeichner/in ist
auf dem Formblatt oder ge-
sondert eine Bescheinigung der
Stadt Münster nach dem Muster
der Anlage 15 KWahlO beizufü-
gen, dass er/sie im Wahlbezirk
wahlberechtigt ist. Gesonderte
Bescheinigungen des Wahl-
rechts sind vom Träger des
Wahlvorschlages bei der Einrei-
chung des Wahlvorschlages mit
den Unterstützungsunterschrif-
ten zu verbinden. Wer für eine/n
andere/n eine Bescheinigung
des Wahlrechts beantragt, muss
nachweisen, dass der/die Be-
treffende den Wahlvorschlag
unterstützt.

4. Ein/e Wahlberechtigte/r darf nur
einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen; hat jemand mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist
seine/ihre Unterschrift auf allen
Wahlvorschlägen ungültig. Die
gleichzeitige Unterstützung einer
Reserveliste im Wahlbezirk,
eines Listenvorschlages oder
eines Wahlvorschlages für die
Wahl des Oberbürgermeisters/
der Oberbürgermeisterin neben
dem Wahlvorschlag für den
Wahlbezirk ist zulässig. Die
Unterzeichnung des Wahl-
vorschlages durch den/die
Bewerber/in ist zulässig, sofern
er/sie im Wahlbezirk wohnt.

5. Wahlvorschläge von Parteien
und Wählergruppen dürfen erst
nach Aufstellung des Bewer-
bers/der Bewerberin durch eine
Mitglieder- oder Vertreterver-

sammlung unterzeichnet wer-
den. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig.

6.1.4 Anlagen (zu Wahlvorschlägen für
die Wahlbezirke)

Dem Wahlvorschlag sind beizufü-
gen:

1. die Erklärung des/der vorge-
schlagenen Bewerbers/Bewer-
berin nach dem Muster der An-
lage 12 a KWahlO, dass er/sie
seiner/ihrer Aufstellung zustimmt
und für keinen anderen Wahlvor-
schlag in einem Wahlbezirk der
Stadt Münster seine/ihre Zu-
stimmung zur Benennung als
Bewerber/in gegeben hat; die
Erklärung kann auf dem Wahl-
vorschlag nach dem Muster der
Anlage 11 a zur KWahlO abge-
geben werden,

2. eine Bescheinigung der Stadt
Münster, dass der/die Bewer-
ber/in wählbar ist. Hierzu ist ent-
weder der separate Vordruck
nach dem Muster der Anlage
13 a zur KWahlO oder (dies ist
der Regelfall) die Rückseite des
Vordruckes nach dem Muster
11 a zur KWahlO zu verwenden,

3. bei Wahlvorschlägen von Partei-
en oder Wählergruppen eine
Ausfertigung der Niederschrift
über die Versammlung der Partei
oder Wählergruppe zur Aufstel-
lung der Bewerber/Bewerberin-
nen, im Falle eines Einspruchs
nach § 17 Abs. 6 des KWahlG
auch über eine Niederschrift
über die wiederholte Abstim-
mung, mit den nach § 17 Abs. 8
des KWahlG vorgeschriebenen
Versicherungen an Eides statt;
ihrer Beifügung bedarf es nicht,
soweit eine Ausfertigung der
Niederschrift und der Versiche-
rung an Eides statt einem ande-
ren Wahlvorschlag im Wahlge-
biet beigefügt ist. Die Nieder-
schrift soll nach dem Muster der
Anlage 9 a zur KWahlO gefertigt
und die Versicherung an Eides
statt nach dem Muster 10 a der
Anlage zur KWahlO abgegeben
werden,

4. die erforderliche Zahl der Unter-
stützungsunterschriften nebst
Bescheinigung des Wahlrechts
der Unterzeichner/in, sofern der
Wahlvorschlag von Wahlberech-
tigten des Wahlbezirkes unter-
zeichnet sein muss,

5. sofern sich Beamte/Beamtinnen
oder Arbeitnehmer/innen nach
§ 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG

bewerben, eine Bescheinigung
über ihr Dienst- oder Beschäf-
tigungsverhältnis, falls der Wahl-
leiter dies zur Behebung von
Zweifeln für erforderlich hält.

6.1.5 Unterlagen von Parteien zu Wahl-
vorschlägen für die Wahlbezirke

Parteien und Wählergruppen, die in
der zum Zeitpunkt der Wahlaus-
schreibung laufenden Wahlperiode
nicht ununterbrochen im Rat der
Stadt Münster, im Landtag des
Landes Nordrhein-Westfalen oder
aufgrund eines Wahlvorschlages
aus dem Land NRW im Bundestag
vertreten sind und für die die Un-
terlagen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2
zweiter Halbsatz des KWahlG dem
Bundeswahlleiter nicht vorliegen,
haben außerdem einzureichen:

- den Nachweis, dass der für das
Wahlgebiet zuständige Vorstand
nach demokratischen Grundsät-
zen gewählt ist, und zwar durch
beglaubigte Abschrift oder eine
Ausfertigung der bei der Wahl
gefertigten Niederschrift oder
durch die schriftliche Erklärung
mehrerer bei der Wahlhandlung
anwesenden Personen,

- ihre Satzung und ihr Programm.

Reicht die Partei oder Wähler-
gruppe mehrere Wahlvorschläge
im Wahlgebiet ein, so brauchen
diese Nachweise nur einmal einge-
reicht zu werden. Hat die Partei
oder Wählergruppe eine über das
Gebiet der Stadt Münster hinaus-
gehende Organisation, so brau-
chen Satzung und Programm dem
Wahlleiter nicht eingereicht zu wer-
den, wenn

- im Falle einer nicht über den
Regierungsbezirk Münster hin-
ausgehenden Organisation die
Bezirksregierung in Münster,

- im Falle einer über den Regie-
rungsbezirk Münster hinausge-
henden Organisation das Innen-
ministerium NRW

auf Antrag bestätigt, dass Satzung
und Programm ordnungsgemäß
eingereicht sind.

Die Bescheinigung des Wahlrechts
der Unterzeichner/innen und der
Wählbarkeit der Bewerber/innen
sowie die Beglaubigung von Ko-
pien der beizubringenden Unter-
lagen werden stets kostenfrei
erteilt.

Sofern eine Partei oder Wähler-
gruppe eine ununterbrochene
Mitgliedschaft in den oben ange-
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führten Volksvertretungen über die
gesamte Wahlperiode nicht nach-
weisen kann, weil z. B. im relevan-
ten Zeitraum die Bezeichnung ge-
ändert wurde oder durch Umorga-
nisationen ein Zusammenhang
nicht mehr offensichtlich ist, hat
die Partei oder Wählergruppe
gegenüber dem Wahlleiter durch
geeignete Unterlagen nachzuwei-
sen, dass eine lückenlose Identität
zu einer Vorgängerorganisation
besteht.

6.2 Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Reservelisten

6.2.1 Grundsätzliche Vorgaben
(Vorschriften des § 16 KWahlG)

Für die Reserveliste können nur
Bewerber/innen benannt werden,
die für eine Partei oder für eine
Wählergruppe auftreten. Die Reser-
veliste muss von der für das Ge-
biet der Stadt Münster zuständigen
Leitung unterzeichnet sein. Ist die
Partei oder Wählergruppe in der im
Zeitpunkt der Wahlausschreibung
(§ 14 Abs. 1 Satz 3 KWahlG) lau-
fenden Wahlperiode nicht ununter-
brochen im Rat der Stadt Münster,
im Landtag des Landes Nordrhein-
Westfalen oder aufgrund eines
Wahlvorschlages aus dem Land
NRW im Bundestag vertreten, so
muss die Reserveliste von 100
Wahlberechtigten aus Münster per-
sönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein.

Auf der Reserveliste kann vorgese-
hen werden, dass ein/e Bewer-
ber/in, unbeschadet der Reihen-
folge im übrigen, Ersatzbewer-
ber/in für eine/n im Wahlbezirk
oder für eine/n auf einer Reser-
veliste aufgestellte/n Bewerber/in
sein soll.

6.2.2 Einreichung, Unterzeichnung,
Anlagen
(Vorschriften nach § 31 KWahlO)

Die Reserveliste soll auf dem
Vordruck nach dem Muster der
Anlage 11 b zur KWahlO einge-
reicht werden. Sie muss enthalten:

- den Namen der einreichenden
Partei oder Wählergruppe,

- Familiennamen, Vornamen, Beruf,
Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift sowie Staatsangehö-
rigkeit der Bewerber/innen in
erkennbarer Reihenfolge,

- bei Beamten/Beamtinnen und
Arbeitnehmern/Arbeitnehmerin-
nen nach § 13 Abs. 1 und 6 des
KWahlG sind auch der Dienstherr

und die Beschäftigungsbehörde
oder die Gesellschaft, Stiftung
oder Anstalt, bei der sie beschäf-
tigt sind, anzugeben.

Sie soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauensperson
und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten.

Soll ein/e Bewerber/in auf der
Reserveliste Ersatzbewerber/in für
eine/n im Wahlbezirk oder für
eine/n auf der Reserveliste aufge-
stellte/n andere/n Bewerber/in sein
(§ 16 Abs. 2 des KWahlG), so
muss die Reserveliste ferner ent-
halten:

- den Familien- und Vornamen
des/der zu ersetzenden Bewer-
bers/Bewerberin,

- den Wahlbezirk oder die laufende
Nummer der Reserveliste, in dem
oder unter der der/die zu erset-
zende Bewerber/in aufgestellt ist.

Für die Unterzeichnung der Reser-
veliste gilt § 26 Abs. 1 Satz 3
KWahlO, d. h. die Vorgaben, die
unter Ziffer 6.1.3 dieser Bekannt-
machung aufgeführt sind gelten
sinngemäß, soweit nachstehend
nichts Abweichendes bestimmt ist.

Die Unterstützungsunterschriften
sind auf amtlichen Formblättern
nach Anlage 14 b zur KWahlO zu
erbringen; bei Anforderung der
Formblätter ist die Bezeichnung
der Partei oder Wählergruppe
anzugeben.

Der Reserveliste sind für die be-
treffende Partei oder Wählergruppe
und für die in ihr enthaltenen Be-
werber/innen die in § 26 Abs. 4
und 5 Satz 1 KWahlO genannten
Unterlagen beizufügen. Hierzu wird
auf Ziffer 6.1.4 dieser Bekanntma-
chung verwiesen.

Der § 26 Abs. 5 Satz 2 und 3
KWahlO findet Anwendung. Hierzu
wird auf die Ausführungen in Ziffer
6.1.5 verwiesen.

Die Zustimmungserklärung ist auf
der Reserveliste nach dem Muster
der Anlage 11 b zur KWahlO oder
nach dem Muster der Anlage 12 b
zur KWahlO abzugeben. Die Kos-
tenfreiheit gemäß § 26 Abs. 6
KWahlO gilt entsprechend.

Der Bescheinigung der Wählbarkeit
bedarf es nicht, soweit Bewer-
ber/innen gleichzeitig für einen
Wahlbezirk aufgestellt sind und die
Bescheinigung für diesen Wahl-
vorschlag vorliegt oder beige-
bracht wird.

7. Aufstellung der Bewerber/innen
(Verfahren nach 17 KWahlG)

Als Bewerber/innen einer Partei
oder einer Wählergruppe kann in
einem Wahlvorschlag nur benannt
werden, wer in einer demokratisch
durchgeführten Mitglieder- oder
Vertreterversammlung in Münster
hierzu gewählt worden ist.

Die Bewerber/innen und die Ver-
treter/innen für die Vertreterver-
sammlungen sind in geheimer
Wahl zu wählen. Entsprechendes
gilt für die Festlegung der Reihen-
folge der Bewerber/innen auf der
Reserveliste und für die Bestim-
mung der Ersatzbewerber/innen.
Jede/r stimmberechtigte Teilneh-
mer/in der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Stimmberech-
tigt ist nur, wer am Tage des Zu-
sammentritts der Versammlung im
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Den
Bewerbern/Bewerberinnen ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihr
Programm der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen.

Als Vertreter/in für eine Vertreter-
versammlung kann nur gewählt
werden, wer am Tage des Zusam-
mentritts zur Wahl der Vertreter/in-
nen einberufenen Versammlung in
Münster wahlberechtigt ist. Die
Vertreter/innen für die Vertreterver-
sammlung und die Bewerber/innen
sind innerhalb der letzten 15 Mo-
nate vor Ablauf der Wahlperiode
(d. h. ab dem 21. 7. 2008), die
Bewerber/innen für die Wahlbezir-
ke frühestens nach der öffentlichen
Bekanntgabe der Einteilung des
Wahlgebietes in Wahlbezirke, die
ab dem 10. 6. 2008 erfolgte, zu
wählen.

Kommt eine Vertreterversammlung
nicht zustande, so kann die Partei
oder Wählergruppe ihre Bewer-
ber/innen in einer Versammlung
von Wahlberechtigten aufstellen
lassen und zwar unter Einhaltung
des oben erläuterten Verfahrens.

Die in der Satzung der Partei oder
Wählergruppe hierfür vorgesehene
Stelle kann gegen den Beschluss
einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung Einspruch erheben. Auf
einen solchen Einspruch ist die
Abstimmung zu wiederholen. Ihr
Ergebnis ist endgültig.

Das Nähere über die Wahl der Ver-
treter/innen für die Vertreterver-
sammlung, über die Einberufung
und Beschlussfähigkeit der Mit-
glieder- und Vertreterversammlung
sowie über das Verfahren für die



Wer gemäß § 65 Abs. 2 GO NRW
wählbar ist, kann sich selbst vor-
schlagen; für einen solchen Vor-
schlag gelten die Regelungen für
Einzelbewerber/innen für die Wahl
in den Rat entsprechend. Die
Regelungen des § 15 Abs. 2 Satz 3
KWahlG (Unterstützungsunter-
schriften) finden mit der Maßgabe
Anwendung, dass die dort genann-
ten Wahlvorschläge von mindes-
tens fünfmal soviel Wahlberechtig-
ten, wie die Vertretung (gesetzli-
che) Mitglieder hat, persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein
müssen; dies gilt nicht, wenn der
bisherige Oberbürgermeister als
Bewerber vorgeschlagen wird.

Bewerber/innen können nicht
gleichzeitig für die Wahl zum Ober-
bürgermeister/zur Oberbürgermeis-
terin oder Landrat in mehreren Ge-
meinden und Kreisen kandidieren.

Gemeinsame Wahlvorschläge sind
zulässig. Wird eine Person von
mehreren Parteien oder Wähler-
gruppen als gemeinsame/r Be-
werber/in benannt, ist sie hierzu in
geheimer Abstimmung entweder in
einer gemeinsamen Versammlung
oder in getrennten Versammlungen
der Wahlvorschlagsträger zu wäh-
len. Die Wahlvorschlagsträger des
gemeinsamen Wahlvorschlages
dürfen keinen anderen als den/die
gemeinsame/n Bewerber/in wählen
und zur Wahl vorschlagen.

Bei gemeinsamen Wahlvorschlä-
gen sind die Unterschriften der
Leitungen aller an dem Wahlvor-
schlag beteiligten Parteien und
Wählergruppen erforderlich.

5. Einreichung von Wahlvorschlägen

Der Wahlvorschlag soll nach dem
Muster der Anlage 11 d zur
KWahlO eingereicht werden. Er
muss enthalten:

- den Namen und ggf. die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder Wäh-
lergruppe, die den Wahlvorschlag
einreicht; andere Wahlvorschläge
können auch durch ein Kennwort
des Wahlvorschlagträgers ge-
kennzeichnet werden,

- Familienname, Vornamen, Beruf,
Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift (Hauptwohnung) sowie
Staatsangehörigkeit des Bewer-
bers/der Bewerberin.

Aus dem Wahlvorschlag sollen fer-
ner Namen und Anschrift der Ver-
trauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson hervorge-
hen. Der Wahlvorschlag einer
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Wahl des Bewerbers/der Bewerbe-
rin regeln die Parteien und Wähler-
gruppen durch ihre Satzungen.

Eine Ausfertigung der Niederschrift
über die Wahl des Bewerbers/der
Bewerberin mit Angaben über Ort
und Zeit der Versammlung, Form
der Einladung, Zahl der erschiene-
nen Mitglieder, Vertreter/innen oder
Wahlberechtigten und Ergebnis der
Abstimmung ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. Hierbei haben
der/die Leiter/in der Versammlung
und zwei von ihm/ihr bestimmte
Teilnehmer/innen gegenüber dem
Wahlleiter an Eides statt zu versi-
chern, dass die Wahl der Bewer-
ber/innen in geheimer Abstimmung
erfolgt ist. Hinsichtlich der Reser-
veliste hat sich die Versicherung an
Eides statt auch darauf zu erstre-
cken, dass die Festlegung der
Reihenfolge der Bewerber/innen
und die Bestimmung der Ersatzbe-
werber/innen in geheimer Abstim-
mung erfolgt sind. Der Wahlleiter
ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zuständig;
er ist Behörde im Sinne des § 156
des Strafgesetzbuches. Die Bei-
bringung einer Ausfertigung der
Niederschrift und der Versicherung
an Eides statt bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung
für das Vorliegen eines gültigen
Wahlvorschlages.

V. Wahl des Oberbürgermeisters/
der Oberbürgermeisterin

1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 46 b KWahlG finden auf
die Wahl des Oberbürgermeisters/
der Oberbürgermeisterin der Stadt
Münster die Vorschriften des
Kommunalwahlgesetzes zur Wahl
des Rates (Abschnitt IV dieser
Bekanntmachung) entsprechende
Anwendung, soweit sich nicht aus
dem Folgenden anderes ergibt.

2. Grundsätze des Wahlrechts

Der Oberbürgermeister/die Ober-
bürgermeisterin wird nach den
Grundsätzen der Mehrheitswahl
gewählt. Gemäß § 46 c KWahlG
gilt als gewählt, wer die meisten
Stimmen auf sich vereinigt. Bei
gleicher Stimmenzahl entscheidet
das vom Wahlleiter zu ziehende
Los. Gibt es nur einen zugelasse-
nen Wahlvorschlag, ist der Bewer-
ber/die Bewerberin gewählt, wenn
sich die Mehrheit der Wähler/innen
für ihn/sie entschieden hat und
dabei mindestens 25 v. H. der
Wahlberechtigten für ihn/sie ge-
stimmt haben.

3. Wählbarkeitsvoraussetzungen

Wählbar ist nach § 65 Abs. 2 Ge-
meindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW),
wer am Wahltage

- Deutsche/r im Sinne von Artikel
116 Abs. 1 des Grundgesetzes
ist, oder wer die Staatsangehö-
rigkeit eines Mitgliedstaates der
Europäischen Gemeinschaft be-
sitzt und eine Wohnung in der
Bundesrepublik Deutschland
innehat,

- das 23. Lebensjahr vollendet hat,

- nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen ist,

- die Gewähr dafür bietet, dass
er/sie jederzeit für die freiheitlich
demokratische Grundordnung im
Sinne des Grundgesetzes eintritt.

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag
infolge Richterspruchs in der Bun-
desrepublik Deutschland die Wähl-
barkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt.

Für die dienstrechtliche Stellung
gelten die beamtenrechtlichen
Vorschriften. Auf den/die gewähl-
te/n Oberbürgermeister/in findet
§ 195 Abs. 1, 2 und 4 Landesbe-
amtengesetz NRW (LBG) in der
zurzeit gültigen Fassung vom
3. Mai 2005 (GV. NRW. 2005 S.
498) Anwendung. Das Beamten-
verhältnis wird mit dem Tage der
Annahme der Wahl, frühestens mit
dem Ausscheiden des Vorgängers
aus dem Amt, begründet (Amtsan-
tritt) und bedarf keiner Ernennung.
Es endet mit Ablauf der Wahlzeit.
Diese beträgt sechs Jahre, begin-
nend mit dem Amtsantritt. Für
(Ober-)Bürgermeister/innen gilt
keine Altersgrenze.

Bewerber/innen für das Amt des
Oberbürgermeisters/der Oberbür-
germeisterin können nicht Mitglied
des Wahlausschusses der Stadt
Münster oder eines Wahlvorstan-
des sein.

4. Aufstellung von Wahlvorschlägen

Gemäß § 75 b KWahlO fordere ich
zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Wahl des Oberbürger-
meisters/der Oberbürgermeisterin
auf.

Wahlvorschläge können von Par-
teien und Wählergruppen einge-
reicht werden. Jeder Wahlvor-
schlag darf nur eine/n Bewerber/in
enthalten.
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Partei oder Wählergruppe muss
von der für das Gebiet der Stadt
Münster zuständigen Leitung
unterzeichnet sein. Bei anderen
Wahlvorschlägen muss der/die
Unterzeichner/in des Wahlvor-
schlages in Münster wahlberech-
tigt sein. Dies gilt nicht, wenn sich
der/die Bewerber/in selbst vorge-
schlagen hat.

Sofern Unterstützungsunter-
schriften erforderlich sind, ist der
amtliche Vordruck nach Anlage
14 c KWahlO zu verwenden. Bei
der Anforderung der Formblätter
ist die Bezeichnung des Wahlvor-
schlagträgers, bei Parteien und
Wählergruppen auch deren Kurz-
bezeichnung, anzugeben. Sind bei
gemeinsamen Wahlvorschlägen auf
dem Formblatt gemäß Anlage 14 c
KWahlO nicht alle der an dem
Wahlvorschlag beteiligten Parteien
und Wählergruppen aufgeführt,
können die dazu beigebrachten
Unterstützungsunterschriften nicht
berücksichtigt werden.

Dem Wahlvorschlag sind folgende
Unterlagen beizufügen:

- eine Erklärung des Bewerbers/
der Bewerberin mit der Zustim-
mung zur Bewerbung und dass
er/sie für keine andere Wahl zum
(Ober-)Bürgermeister/in oder
Landrat/Landrätin kandidiert. Die
vorgenannte Erklärung wird vor-
zugsweise auf dem Vordruck
gemäß Anlage 11 d zur KWahlO
abgegeben. Die Verwendung des
separaten Vordruckes gemäß
Anlage 12 c zur KWahlO ist alter-
nativ möglich,

- die Bescheinigung der Wählbar-
keit durch die zuständige Melde-
behörde wird vorzugsweise auf
der Rückseite des amtlichen
Musters gemäß Anlage 11 d
(Formular für den Wahlvorschlag)
oder auf dem separaten Vordruck
nach Anlage 13 b zur KWahlO
erteilt,

- eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Versammlung der
Partei oder Wählergruppe zur
Aufstellung des Bewerbers/der
Bewerberin nach dem Muster der
Anlage 9 c zur KWahlO mit einer
Versicherung an Eides statt nach
dem Muster der Anlage 10 c zur
KWahlO.

Für gemeinsame Wahlvorschläge
gelten die vorstehenden Vorschrif-
ten entsprechend. Es sind dabei
jeweils alle Wahlvorschlagsträger
zu benennen. Ein gemeinsamer

Wahlvorschlag muss von der je-
weiligen für das Wahlgebiet zu-
ständigen Leitung aller Wahlvor-
schlagsträger unterzeichnet sein.
Unterstützungsunterschriften nach
dem Muster der Anlage 14 c zur
KWahlO sind beizubringen, wenn
keiner der Wahlvorschlagsträger in
der im Zeitpunkt der Wahlaus-
schreibung laufenden Wahlperiode
ununterbrochen im Rat der Stadt
Münster, im Landtag des Landes
NRW oder aufgrund eines Wahl-
vorschlages aus dem Land NRW
im Bundestag vertreten ist.

VI. Wahl der Bezirksvertretungen

1. Rechtsgrundlagen und Wahlgebiet

Gemäß § 46 a KWahlG finden auf
die Wahl der Bezirksvertretungen
der sechs Stadtbezirke in der
Stadt Münster die Vorschriften des
Kommunalwahlgesetzes zur Wahl
des Rates (Abschnitt IV dieser
Bekanntmachung) entsprechende
Anwendung, soweit sich nicht aus
dem Folgenden etwas anderes
ergibt.

Die Wahl der Bezirksvertretungen
erfolgt nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl nach Listenwahl-
vorschlägen. Der/Die Wähler/in hat
eine Stimme, die er/sie für eine
Liste abgeben kann.

Das Gebiet der Stadt Münster ist
in sechs Stadtbezirke aufgeteilt
(siehe hierzu Abschnitt IV, Ziffer 2
dieser Bekanntmachung). Jeder
dieser sechs Stadtbezirke bildet
für die Wahl einer Bezirksvertre-
tung ein eigenes Wahlgebiet. Auf
Anforderung stellt der Wahlleiter
eine Liste in digitaler oder schrift-
licher Form zur Verfügung, über die
die Zuordnung von Straßen(teilen)
zu den Stadtbezirken und Kommu-
nalwahlbezirken festgestellt wer-
den kann.

2. Wahlberechtigung und Wählbarkeit

Wahlberechtigt für die Wahl der
Bezirksvertretung eines Stadtbezir-
kes ist, wer in diesem Stadtbezirk
für die Wahl des Rates wahlbe-
rechtigt ist (siehe hierzu Abschnitt
IV, Ziffer 3 dieser Bekanntma-
chung).

Wählbar für die Bezirksvertretun-
gen sind alle nach Abs. 1 Wahlbe-
rechtigten, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und die übrigen
Voraussetzungen erfüllen (siehe
hierzu Abschnitt IV, Ziffer 4), sowie
Wahlberechtigte, die in einem zum
Stadtbezirk gehörenden Wahlbe-
zirk als Bewerber/in für die Wahl

des Rates aufgestellt sind (siehe
hierzu Abschnitt IV, Ziffer 2, Kom-
munalwahlbezirke).

3. Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen

Gemäß § 71 KWahlO fordere ich
auf, Listenwahlvorschläge für die
Wahl der Bezirksvertretungen der
Stadt Münster einzureichen.

Für die Bezirksvertretungen der
sechs Stadtbezirke

- Münster-Mitte
- Münster-Ost
- Münster-Südost
- Münster-Nord
- Münster-Hiltrup
- Münster-West

kann jeweils ein Listenvorschlag
eingereicht werden.

Es können Listenwahlvorschläge
von Parteien und Wählergruppen
eingereicht werden. Die Vorschrif-
ten des § 16 KWahlG finden ent-
sprechende Anwendung mit der
Maßgabe, dass

- jeder Listenwahlvorschlag von
der für das Gebiet der Stadt
Münster zuständigen Leitung der
Partei oder Wählergruppe unter-
zeichnet sein muss,

- dass die Zahl der nach § 16
Abs. 1 Satz 3 KWahlG erforder-
lichen Unterstützungsunterschrif-
ten von Wahlberechtigten,

- nämlich
50*) Unterschriften
im Stadtbezirk Münster-Mitte,
21*) Unterschriften
im Stadtbezirk Münster-Nord,
17*) Unterschriften
im Stadtbezirk Münster-Ost,
21*) Unterschriften
im Stadtbezirk Münster-Südost,
29*) Unterschriften
im Stadtbezirk Münster-Hiltrup,
40*) Unterschriften
im Stadtbezirk Münster-West

- *) erforderlich sind gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3
KWahlG in Verbindung mit § 46 a Abs. 5
KWahlG 1 vom Tausend der Wahlberechtig-
ten aus dem jeweiligen Stadtbezirk, höch-
stens jedoch 50 gültige Unterschriften

- beigefügt ist,

- ein/e Bewerber/in, unbeachtlich
seiner/ihrer Bewerbung für die
Wahl des Rates, nur in einem
Listenwahlvorschlag benannt
werden darf.

Als Bewerber/in in einem Listen-
wahlvorschlag kann nur benannt
werden, wer in einer Mitglieder-,
Vertreter- oder Wahlberechtigten-
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versammlung im Gebiet der Stadt
Münster oder des jeweiligen Stadt-
bezirkes hierzu gewählt worden ist.

Der Listenwahlvorschlag soll nach
dem Muster des Vordruckes der
Anlage 11 c zur KWahlO einge-
reicht werden. Er muss enthalten:

- den Namen der Partei oder Wäh-
lergruppe, die den Listenwahl-
vorschlag einreicht,

- Familienname, Vornamen, Beruf,
Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift sowie Staatsangehörig-
keit der Bewerber/innen in er-
kennbarer Reihenfolge; bei Be-
amten/Beamtinnen und Arbeit-
nehmern/Arbeitnehmerinnen
nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG
sind auch der Dienstherr und die
Beschäftigungsbehörde oder die
Gesellschaft, Stiftung oder An-
stalt, bei der sie beschäftigt sind
anzugeben.

Ein Wahlvorschlag soll ferner Na-
men und Anschriften der Vertrau-
ensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten.

Sofern ein/e Bewerber/in in dem
Listenwahlvorschlag Ersatzbewer-
ber/in für eine/n andere/n dort auf-
geführten Bewerber/in sein soll, so
muss der Listenwahlvorschlag fer-
ner enthalten:

- den Familien- und Vornamen
des/der zu ersetzenden Bewer-
bers/Bewerberin,

- die laufende Nummer des Listen-
wahlvorschlages, unter der
der/die zu ersetzende Bewer-
ber/in aufgestellt ist.

Der Listenwahlvorschlag muss von
der für das Gebiet der Stadt Müns-
ter zuständigen Leitung der Partei
oder Wählergruppe unterzeichnet
sein. Aus der gemäß § 26 Abs. 3
KWahlO zu erteilenden Bescheini-
gung hat hervorzugehen, dass
der/die Unterzeichner/in im jeweili-
gen Stadtbezirk wahlberechtigt ist.
Die Unterschriften sind auf amt-
lichen Formblättern nach Anlage
14 b zur KWahlO zu erbringen; bei
Anforderung der Formblätter ist die
Bezeichnung der Partei oder
Wählergruppe anzugeben.

Dem Listenwahlvorschlag sind bei-
zufügen:

- die Erklärung des Bewerbers/der
Bewerberin, dass er/sie seiner/
ihrer Aufstellung zustimmt und
dass er/sie für keinen anderen
Listenwahlvorschlag in einem
Stadtbezirk der Stadt Münster

seine/ihre Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerber/in gege-
ben hat; die Erklärung kann vor-
zugsweise auf dem Listenwahl-
vorschlag nach dem Muster der
Anlage 11 c zur KWahlO oder auf
einem separaten Formblatt nach
dem Muster der Anlage 12 b zur
KWahlO abgegeben werden,

- eine Bescheinigung der Stadt
Münster, dass der/die Bewer-
ber/in in dem Stadtbezirk wähl-
bar ist; die Bescheinigung wird
vorzugsweise auf dem Listen-
wahlvorschlag nach dem Muster
der Anlage 11 c zur KWahlO oder
auf einem separaten Vordruck
nach dem Muster der Anlage 13 a
zur KWahlO erteilt. Einer Be-
scheinigung der Wählbarkeit be-
darf es nicht, soweit Bewer-
ber/innen gleichzeitig in einem
Wahlbezirk oder auf einer Reser-
veliste für die Wahl des Rates der
Stadt Münster aufgestellt sind
und die Bescheinigung für diese
Wahlvorschläge vorliegt oder bei-
gebracht wird,

- eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Versammlung der
Partei oder Wählergruppe zur
Aufstellung der Bewerber/innen
mit den nach § 46 a Abs. 1 in
Verbindung mit § 17 Abs. 8 des
Gesetzes vorgeschriebenen Ver-
sicherungen an Eides statt; ihrer
Beifügung bedarf es nicht, soweit
eine Ausfertigung der Nieder-
schrift und der Versicherungen an
Eides statt einem anderen Listen-
wahlvorschlag im Gebiet der
Stadt Münster beigefügt ist; die
Niederschrift soll nach dem Mus-
ter der Anlage 9 b zur KWahlO
gefertigt, die Versicherungen an
Eides statt nach dem Muster der
Anlage 10 b zur KWahlO abgege-
ben werden,

- sofern sich Beamte/Beamtinnen
oder Arbeitnehmer/innen nach
§ 13 Abs. 1 KWahlO bewerben,
eine Bescheinigung über ihr
Dienst- oder Arbeitsverhältnis
sowie ihre ausgeübte Tätigkeit,
falls der Wahlleiter dies zur Be-
hebung von Zweifeln für erforder-
lich hält.

Parteien und Wählergruppen, die in
der zum Zeitpunkt der Wahlaus-
schreibung laufenden Wahlperiode
nicht ununterbrochen in der zu
wählenden Bezirksvertretung, im
Rat oder in einer anderen Bezirks-
vertretung der Stadt Münster, im
Landtag oder aufgrund eines Wahl-
vorschlages aus dem Land im

Bundestag vertreten sind und für
die die Unterlagen gemäß § 15
Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz des
KWahlG dem Bundeswahlleiter
nicht vorliegen, haben außerdem
einzureichen:

- den Nachweis, dass der für das
Gebiet der Stadt Münster zustän-
dige Vorstand nach demokrati-
schen Grundsätzen gewählt ist,
und zwar durch beglaubigte Ab-
schrift oder eine Ausfertigung der
bei der Wahl gefertigten Nieder-
schrift oder durch die schriftliche
Erklärung mehrerer bei der Wahl-
handlung anwesenden Personen,

- ihre Satzung und ihr Programm.

Reicht die Partei oder Wählergrup-
pe mehrere Wahlvorschläge im
Gebiet der Stadt Münster ein, so
brauchen diese Nachweise nur ein-
mal eingereicht zu werden. Hat die
Partei oder Wählergruppe eine
über das Gebiet der Stadt Münster
hinausgehende Organisation, so
gilt § 26 Abs. 5 Satz 3 Buchstabe
b und c KWahlO.

VII. Unvereinbarkeit von Amt und
Mandat

Beamte/Beamtinnen und Arbeit-
nehmer/innen (soweit sie nicht
überwiegend körperliche Arbeit
verrichten)

- der Stadt Münster,

- des Landes Nordrhein-Westfalen,
die einer staatlichen Behörde
unmittelbar mit der Ausübung der
allgemeinen Aufsicht oder der
Sonderaufsicht über die Stadt
Münster befasst sind

können nicht gleichzeitig der Ver-
tretung der Stadt Münster angehö-
ren.

VIII. Abgabe der Wahlvorschläge

Die Wahlvorschläge können wäh-
rend der angegebenen Öffnungs-
zeiten oder nach Vereinbarung an
der Stelle abgegeben werden, an
der die Vordrucke für die Wahl-
vorschläge an die Wahlvorschlags-
träger ausgegeben werden (siehe
Ziffer III dieser Bekanntmachung).

IX. Fristen, Termine, Hinweise

Vorsorglich wird darauf hingewie-
sen, dass die angegebenen Fristen
Ausschlusstermine sind. Alle mit
den Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang stehenden notwendigen
Formulare und ergänzenden An-
lagen müssen spätestens bis zum
48. Tag vor der Wahl, 18 Uhr, beim
Wahlleiter der Stadt Münster ein-
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gereicht werden. Ausgehend vom
voraussichtlichen Wahltag am
7. 6. 2009 ist dies der 20. April
2009, 18 Uhr. Werden die Wahl-
vorschläge persönlich eingereicht,
sind diese in den in Ziffer III ge-
nannten Zimmern abzugeben.

Es wird dringend empfohlen, die
Wahlvorschläge früher und so
rechtzeitig einzureichen, dass et-
waige Mängel, die die Gültigkeit
der Wahlvorschläge berühren, vor
dem letzten Abgabetermin korri-
giert werden können.

Verspätet eingereichte Wahlvor-
schläge sind ungültig und können
in keinem Fall zur Wahl zugelassen
werden, d.h. sie sind nachträglich
nicht heilbar.

X. Zulassung und Bekanntmachung
der Wahlvorschläge

Mängel an einem Wahlvorschlag
können nur so lange behoben wer-
den, als nicht über seine Zulas-
sung entschieden ist. Sind in einer
Reserveliste die Anforderungen nur
hinsichtlich einzelner Bewerber/in-
nen nicht erfüllt, so werden ihre
Namen aus der Reserveliste gestri-
chen.

Der Wahlausschuss entscheidet
spätestens am neununddreißigsten
Tag vor der Wahl, d. h. bis zum
29. April 2009 (sofern die Wahl am
7. 6. 2009 stattfindet), über die Zu-
lassung der Wahlvorschläge. Er hat
Wahlvorschläge zurückzuweisen,
wenn sie verspätet eingereicht
sind, den durch das Kommunal-
wahlgesetz NRW oder durch die
Kommunalwahlordnung NRW auf-
gestellten Anforderungen nicht ent-
sprechen oder auf Grund einer
Entscheidung nach Artikel 9 Abs. 2,
Artikel 21 Abs. 2 des Grundgeset-
zes oder Artikel 32 Abs. 2 der Lan-
desverfassung NRW unzulässig
sind.

Der Wahlleiter macht die zugelas-
senen Wahlvorschläge spätestens
am zwanzigsten Tag vor der Wahl,
18. Mai 2009 (sofern die Wahl am
7. 6. 2009 stattfindet), unter An-
gabe der in den Wahlvorschlägen
aufzuführenden Personendaten
öffentlich bekannt.

Statt des Tages der Geburt wird
nur das Geburtsjahr angegeben.
Die Staatsangehörigkeit wird nicht
bekannt gemacht.

Münster, den 23. Oktober 2008

Der Stadtdirektor
als Wahlleiter

Hartwig Schultheiß

Rat der Stadt Münster
Feststellung einer Nachfolgerin
Als Mitglied des Rates der Stadt Münster
ist

Frau Elfriede Dalla Riva-Hanning
(CDU)

mit Ablauf des 30. 9. 2008 ausgeschie-
den.

Nachfolgerin nach der Liste der Ersatz-
bewerber/innen (Reserveliste) ist

Frau Charlotte Nees,
Zum Fischteich 4, 48163 Münster

Gemäß § 45 Abs. 2 des Gesetzes über
die Kommunalwahlen im Lande Nord-
rhein-Westfalen, Kommunalwahlgesetz
(KWahlG), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. 6. 1998 (GV. NRW.
S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), habe
ich die Nachfolgerin mit Wirkung ab
1. 10. 2008 festgestellt und mache dies
hiermit öffentlich bekannt.

Gegen die Entscheidung kann gemäß
§ 45 (2) i. V. m. § 39 (1) KWahlG

- jede/r Wahlberechtigte des Wahlge-
bietes,

- die für das Wahlgebiet zuständige Lei-
tung solcher Parteien und Wählergrup-
pen, die an der Wahl teilgenommen
haben, sowie

- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe
Einspruch erheben. Der Einspruch ist
schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Stadtdirektor als Wahlleiter,
Stadt Münster, (Postanschrift: 48127
Münster) zu erklären.

Ein Nachtbriefkasten (Fristwahrung) be-
findet sich am Stadthaus 1, Klemens-
straße 10.

Der Einspruch kann auch direkt beim
Amt für Bürgerangelegenheiten - Wahl-
amt - (Postanschrift: Stadt Münster, Der
Oberbürgermeister, Amt für Bürgerange-
legenheiten - Wahlamt - 48127 Münster,
Hausanschrift: Klemensstraße 10, 48143
Münster) erhoben werden.

Münster, den 7. Oktober 2008

Stadt Münster
I.V.

Dr. Wolf Heinrichs
Stellvertretender Wahlleiter

Tierseuchenbehördliche Allge-
meinverfügung zum Schutz vor
der Infektion mit dem Virus des
Serotyps 6 der Blauzungenkrank-
heit
Gemäß § 79 Abs. 4 des Tierseuchen-
gesetzes (TierSG) in der Neufassung vom
22. 6. 2004 (BGBl. I S. 1260), geändert
durch Gesetz vom 13. 12. 2007 (BGBl. I
S. 2930), §§ 6a, 5 Absatz 4 Ziffer 1 i.V.m.
§ 6 der Verordnung zum Schutz gegen
die Blauzungenkrankheit vom 22. 3. 2002
(BGBl. I S. 1241), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 21. 12. 2007 (BGBl. I S.
3144) und § 1 Absatz 1 der Verordnung
über Zuständigkeiten auf den Gebieten
der Tierseuchenbekämpfung und der
Beseitigung tierischer Nebenprodukte
sowie zur Übertragung von Ermächti-
gungen zum Erlass von Tierseuchen-
verordnungen vom 27. 2. 1996 (GV.NW.
S. 104), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 2. 9. 2008 (GV.NRW. S. 612), wird
folgendes bekannt gegeben und verfügt:

In den Niederlanden wurde der Ausbruch
der Blauzungenkrankheit Serotyp 6 in
vier Betrieben amtlich festgestellt.

1. Diese Allgemeinverfügung richtet sich
an alle Halter von Wiederkäuern.

2. Um die betroffenen Betriebe wird eine
150-km-Zone festgelegt. Die 150-
km-Zone erstreckt sich auf das
gesamte Gebiet der Stadt Münster.

Im öffentlichen Interesse wird die soforti-
ge Vollziehung dieser Maßnahme ange-
ordnet.

Begründung

Ist die Blauzungenkrankheit in einem
Betrieb amtlich festgestellt, so legt die
zuständige Behörde gemäß § 5 Abs. 4
Ziffer 1 Blauzungen-Verordnung ein Ge-
biet um den Seuchenbetrieb mit einem
Radius von mindestens 100 Kilometern
als Sperrgebiet fest.

Aufgrund des aktuellen Seuchengesche-
hens wird die Zone auf 150 km um den
Seuchenbestand festgelegt. Dieses Vor-
gehen war unter Berücksichtigung der
epidemiologischen Gegebenheiten not-
wendig. Das in den Niederlanden vor-
herrschenden Seuchengeschehen mit
vier Ausbruchsbetrieben ist diffus und
multifokal.

Hierbei werden die Ergebnisse durchge-
führter epidemiologischer Untersuchun-
gen, Strukturen des Handels und der ört-
lichen Wiederkäuern haltenden Betrie-
ben, das Vorhandensein von Schlacht-
stätten und Verarbeitungsbetrieben für
Material der Kategorie 1 oder 2 nach
Artikel 13 der Verordnung (EG Nr.
1774/2002) des Europäischen Parla-



ments und des Rates vom 3. 10. 2002
mit Hygienevorschriften für nicht für den
menschlichen Verzehr bestimmte tieri-
sche Nebenprodukte (ABl. EG Nr. L 273
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,
sowie natürliche Grenzen und Überwa-
chungsmöglichkeiten berücksichtigt.

Begründung der Anordnung der
sofortigen Vollziehung

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.
März 1991 (BGBl. I S. 686) in der z. Zt.
gültigen Fassung ist die sofortige Vollzie-
hung dann anzuordnen, wenn daran ein
besonderes Interesse seitens der Öffent-
lichkeit oder eines Beteiligten besteht.

Vorliegend ist ein besonderes öffentli-
ches Interesse gegeben, da die Ausbrei-
tung der Blauzungenkrankheit Serotyp 6
und somit die Gefahr von tiergesundheit-
lichen wie auch wirtschaftlichen Folgen
sofort unterbunden werden musste.

Die Maßnahme dient dem Schutz sehr
hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der Wei-
terverbreitung der Seuche und der damit
verbundene wirtschaftliche Schaden sind
höher einzuschätzen als persönliche Inte-
ressen an der aufschiebenden Wirkung
als Folge eines eingelegten Rechtsbe-
helfs.

Hinweise für die 150-km-Zone

1. Schlachtwiederkäuer: Gemäß Artikel
8 der VO (EG) Nr. 1266/2007 ist ein
Schlachten innerhalb der 150-km-
Zone oder auch in Schlachthöfen, die
außerhalb dieser Zone gelegen sind
möglich, sofern die Tiere klinisch ge-
sund sind und eine entsprechende
amtliche Gesundheitsbescheinigung
mitgeführt wird. Wenn die Tiere inner-
halb von NRW geschlachtet werden,
gilt die Gesundheitsbescheinigung
mit Erlass der Allgemeinverfügung als
erteilt.

2. Die Verbringung von Zucht- und
Nutzwiederkäuer ist gemäß Anhang II
der VO (EG) 1266/2007 unter einer
der folgenden Bedingungen möglich:

a. die Tiere wurden 60 Tage unter
Vektorschutz gehalten (ohne
Testung)

b. die Tiere wurden 28 Tage unter
Vektorschutz gehalten und die
Tiere wurden serologisch negativ
getestet

c. die Tiere wurden 14 Tage unter
Vektorschutz gehalten und PCR-
negativ getestet

3. Wiederkäuer haltende Betriebe haben
der für Veterinärangelegenheiten zu-
ständigen Behörde unverzüglich die

Anzahl der gehaltenen Wiederkäuer
aufgeteilt nach Rinder, Schafen und
Ziegen unter Angabe ihrer Nutzungs-
art und ihres Standortes sowie die
Anzahl der verendeten oder erkrank-
ten, insbesondere fieberhaft erkrank-
ten Tiere anzuzeigen.

Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer

Die Allgemeinverfügung kann jederzeit -
auch kurzfristig - insbesondere aus
Gründen der Tierseuchenbekämpfung
und der aktuellen Seuchenlage widerru-
fen werden.

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter
dem Widerrufsvorbehalt gemäß § 36
Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensge-
setz NRW (VwVfG).

Rechtsbehelfbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Klage
beim Verwaltungsgericht Münster (Post-
anschrift: Postfach 8048, 48043 Münster,
Hausanschrift: Piusallee 38, 48147
Münster) erhoben werden. Die Erhebung
hat schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu
erfolgen.

Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungs-
gericht Münster nach Einlegung der
Klage die aufschiebende Wirkung gemäß
§ 80 Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise
wieder herstellen.

Allgemeine Hinweise

Jeder Verdacht der Erkrankung auf Blau-
zungenkrankheit Serotyp 6 ist sofort dem
Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt der Stadt Münster zu mel-
den.

Gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a
TierSG in Verbindung mit § 8 der Blau-
zungen-Verordnung handelt ordnungs-
widrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig
den vorgenannten Anordnungen zuwider-
handelt. Diese Ordnungswidrigkeit kann
gemäß § 76 Abs. 3 TierSG mit einer
Geldbuße bis zu 25.000 €geahndet wer-
den.

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage
nach der Veröffentlichung in Kraft.

Münster, den 27. Oktober 2008

Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde

Der Oberbürgermeister
I.V.

Paal
Stadtrat

Beschluß des Rates der Stadt
Münster über die Jahresrechnung
der Stadt Münster für das Haus-
haltsjahr 2007 und die Entlastung
gemäß § 94 Abs. 1 GO NW
Aufgrund des § 94 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. 7. 1994 (GV. NRW. S.666) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. 2. 2004
(GV. NRW. S.96), hat der Rat der Stadt
Münster am 24. 9. 2008 folgendes be-
schlossen:

Der Rat stellt das Ergebnis der Jahres-
rechnung 2007 unter Einbeziehung der
Abschlussbuchungen wie folgt fest:

Kassenmäßiger Abschluss

Gesamt-Ist-Einnahmen
1.396.302.123,19 EUR

Gesamt-Ist-Ausgaben
1.392.445.844,77 EUR

Buchmäßiger Kassenbestand
bei Abschluss des Haushalts-
jahres 2007 + 3.856.278,42 EUR

Ergebnis der Haushaltsrechnung

Summe bereinigte Soll-Einnahmen
745.145.026,30 EUR

Summe bereinigte Soll-Ausgaben
745.145.026,30 EUR

Aufgrund des geprüften und festgestell-
ten Ergebnisses der Jahresrechnung des
Haushaltsjahres 2007 wird dem Ober-
bürgermeister gem. § 94 Gemeinde-
ordnung NRW die Entlastung erteilt.

Bekanntmachung

Die vorstehenden Beschlüsse werden
hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Jahresrechnung 2007 der Stadt
Münster mit dem Rechenschaftsbericht
liegt in der Zeit vom 3. 11. 2008 bis ein-
schließlich 11. 11. 2008 beim Amt für
Finanzen und Beteiligungen, Klemens-
straße 10, Zimmer 350 - 351 und 362 -
367 während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme aus.

Ebenfalls bei der vorgenannten Stelle
kann der Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsausschusses (allgemeiner
Berichtsband) eingesehen werden.

Münster, den 2. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
Dr. Tillmann
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Anmeldung der Schulanfänger/
-innen für das Schuljahr 2009/2010
Die Schulanfänger/-innen für das Schul-
jahr 2009/2010 werden am

Mittwoch, 5. 11. 2008,
von 11 - 13 Uhr und von 15 - 18 Uhr

Donnerstag, 6. 11. 2008,
von 11 - 13 Uhr und von 15 - 18 Uhr

in den Grundschulen angemeldet.

Zum Beginn des Schuljahres 2009/2010
(1. 8. 2009) werden alle Kinder, die in der
Zeit vom 1. 8. 2002 bis 1. 9. 2003 gebo-
ren sind und damit bis zum 1. 9. 2009
das 6. Lebensjahr vollenden, schulpflich-
tig. Kinder, die nach dem 1. 9. 2003 ge-
boren wurden, können auf Antrag der
Erziehungsberechtigten zum Beginn des
Schuljahres 2009/2010 in die Schule auf-
genommen werden, wenn sie die für den
Schulbesuch erforderlichen körperlichen
und geistigen Voraussetzungen besitzen
und in ihrem sozialen Verhalten ausrei-
chend entwickelt sind (Schulfähigkeit).
Vorzeitig in die Schule aufgenommene
Kinder werden mit der Aufnahme schul-
pflichtig. Kinder, die bereits zum Schul-
jahr 2008/2009 schulpflichtig waren und
vom Schulbesuch zurückgestellt wurden,
sind erneut bei einer Grundschule anzu-
melden.

Der Rat der Stadt Münster hat für jede
Grundschule festgelegt, wie viele Ein-
gangsklassen mit maximal 30 Schüler/
-innen je Klasse an der jeweiligen Schule
gebildet werden dürfen. Für den Fall,
dass mehr Schulanfänger an einer
Grundschule angemeldet werden, als
aufgenommen werden können, werden
von den Schulleitungen folgende Krite-
rien für die Aufnahmeentscheidung her-
angezogen:

- vorrangig aufgenommen werden Kinder,
deren Geschwister bereits die jeweilige
Grundschule besuchen

- ausgewogenes Verhältnis von Mädchen
und Jungen

- ausgewogenes Verhältnis von Schüle-
rinnen und Schülern unterschiedlicher
Muttersprache

- Länge des Schulweges, das bedeutet,
dass Schüler/-innen mit einem kürzeren
Schulweg zur gewünschten Grundschu-
le vor den Schüler/-innen mit einem län-
geren Schulweg aufgenommen werden

Schülerfahrkosten werden dann über-
nommen, wenn das Kind an der nächst-
gelegenen aufnahmefähigen Bekennt-
nis- oder Gemeinschaftsgrundschule an-
gemeldet wird und der kürzeste Fußweg
zu dieser Schule länger als zwei Kilome-
ter ist.

Bei der Anmeldung ist die Geburts-
urkunde des Kindes oder das Famili-
enstammbuch vorzulegen.

Alle angemeldeten Kinder werden von
einer Schulärztin/einem Schularzt unter-
sucht. Das Gesundheitsamt wird den
Eltern den Untersuchungstermin zur
Schuleingangsuntersuchung schriftlich
mitteilen. Eine eigene Kontaktaufnahme
der Eltern mit dem Gesundheitsamt wird
im Regelfall nicht erforderlich sein.

Münster, den 15. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
I. V.

Dr. Hanke
Beigeordnete für Bildung,
Familie, Jugend, Kultur und Sport

Unterhaltung von Gräbern
Folgende Grabstätten sind nicht ord-
nungsgemäß hergerichtet bzw. gepflegt:

Friedhof Abteilung Nummer

Lauheide
I 7 488 RG
IX 1 20 RG
IX 1 21 RG
IX 10 635 RG
IX 10 685 RG
IX 11 748 RG
IX 13 849 RG
IX 13 856 RG
IX 13 861 RG
IX 14 916 RG
IX 14 925 RG
IX 16 1016 RG
IX 16 1027 RG
IX 16 1039 RG
IX 16 1075 RG
IX 3 166 RG
IX 3 195 RG
IX 3 213 RG
IX 4 282 RG
IX 6 387 RG
IX 6 413 RG
IX 7 458 RG
IX 8 500 RG
IX 8 507 RG
IX 8 512 RG
IX 9 530 RG
IX 9 551 RG
IX 9 597 RG
IX 9 607 RG
IX 9 615 RG
V 1 21 RG
V 1 32 RG
V 2 63 RG
V 3 99 RG
VI 1 10 RG
VI 1 29 RG
VI 1 33 RG
VI 1 41 RG
VI 3 129 RG
VI 3 159 RG
VI 3 171 RG
VI 3 188 RG
VI 3 195 RG

VI 3 197 RG
VI 3 201 RG
VI 3 204 RG
VI 3 211 RG
VI 3 215 RG
VII 1 21 RG
VII 2 45 RG
VII 3 59 RG
VII 3 76 RG
VII 3 89 RG
VII 3 98 RG
VII 4 152 RG
VII 5 200 RG
VII 5 231 RG
VII 6 261 RG
VII 6 278 RG
VII 6 283 RG
VII 6 284 RG
VII 6 298 RG
VII 6 299 RG
VII 6 304 RG
VIII 1 12 RG
VIII 1 19 RG
VIII 1 28 RG
VIII 1 38 RG
VIII 1 42 RG
VIII 1 56 RG
VIII 1 9 RG
VIII 2 101 RG
VIII 2 145 KG
VIII 2 81 RG
VIII 4 151 RG
VIII 4 156 RG
VIII 4 189 RG
VIII 4 192 RG
VIII 4 195 RG
VIII 4 222 RG
VIII 6 364 RG
VIII 6 380 RG
VIII 6 385 RG
VIII 7 410 RG
VIII 7 415 RG
VIII 7 416 RG
X 64 EW
XI 724 ZG
XII 1025 ET
XII 336 ZW
XV 619 ZG

Friedhof Feld Nummer

Angelmodde
45 580 RG

Hohe Ward
A 261 ZW
A 340 ZW
A 50 ZB
A 99 ZB
A 5 203 RG
A 6 296 RG
A 6 297 RG
B 104 ZG
B 117 RG
B 126 RG
B 212 RG
B 336 ZW
B 363 ZW
B 366 VW



B 579 ZB
C 1 85 ZW

Albachten
1/1 2 ZW
2/4 1 DW
3/5 1 RG
2/10 5 ZG
4/5 14 RG
2/12 7 RG
3/3 6 RG
1 2 KG
3/3 5 RG
2/5 3 ZG
4/4 7 ZW

Nienberge
3 20 ZW
3 24 DW
6 106 ZW
9B 82 RG

Die Unterhaltspflichtigen sind nicht zu
ermitteln. Sie werden hiermit öffentlich
aufgefordert, den ordnungswidrigen
Zustand zu beseitigen.

Geschieht dies nicht bis zum 31. 12.
2008 wird das Grab gemäß §§ 37 und 42
der Satzung für die Benutzung der Fried-
höfe der Stadt Münster vom 25. 3. 2008
abgeräumt und eingeebnet.

Münster, den 9. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
I. V.

Thomas Paal
Stadtrat

Versteigerung von Fundsachen

Am Freitag, den 5. 12. 2008, werden in
der Auktionshalle auf dem Gelände der
Halle Münsterland die gem. § 976 BGB
in das Eigentum der Stadt Münster über-
gegangene Fundsachen meistbietend
öffentlich, jedoch nicht unter Taxwert,
gegen Barzahlung versteigert, und zwar

a) um 9 Uhr

Armbanduhren, Schmuck,
Geldbörsen, Taschen, Schirme

b) anschließend Fahrräder

Parkmöglichkeiten befinden sich an der
Halle Münsterland.

Das Fundbüro ist am Versteigerungstag
geöffnet.

Die Fundfahrradstation ist am Versteige-
rungstag geschlossen.

Münster, den 21. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
I.A.

Meyer

Bekanntmachung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2007 und des Lage-
berichts 2007 der Abfallwirt-
schaftsbetriebe Münster
Der Rat der Stadt Münster hat am 18. 6.
2008 den Jahresabschluss zum 31. 12.
2007 der Abfallwirtschaftsbetriebe Müns-
ter (AWM) festgestellt sowie den Lage-
bericht 2007 zur Kenntnis genommen
und beschlossen, den Jahresgewinn wie
folgt zu verwenden.

Der von den AWM erwirtschaftete Jah-
resgewinn 2007 beträgt 489.909,16 €.
Davon werden 230.288,36 €der Allge-
meinen Rücklage, 9.620,80 €dem Son-
derposten aus DSD-Überschüssen und
250.000,00 €dem Allgemeinen Haushalt
zugeführt.

Der Jahresabschluss zum 31. 12. 2007
und der Lagebericht 2007 liegt bei den
Abfallwirtschaftsbetrieben Münster,
Rösnerstraße 10, Zimmer 210, während
der Dienstzeiten zur Einsicht aus.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Bekanntmachung über
die Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31. 12. 2007 und des Lageberichts
2007 sowie der von der Gemeindeprü-
fungsanstalt Nordrhein-Westfalen mit
Verfügung vom 24. 9. 2008 erteilte
abschließende Vermerk über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2007
der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
werden hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Münster, den 25. September 2008

Der Oberbürgermeister
Dr. Tillmann

Jahresabschluss 2007 der Halle
Münsterland GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Halle
Münsterland hat beschlossen:

Der von der Geschäftsführung aufgestell-
te Jahresabschluss der Halle Münster-
land GmbH für das Geschäftsjahr 2007,
abschließend

in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit
9.452.101.37 €

sowie einem in der Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesenem
Jahresfehlbetrag von 1.463.575,10 €

wird festgestellt.

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsfüh-
rung wird für das Geschäftsjahr 2007
Entlastung erteilt.

Aus der Kapitalrücklage wird ein Betrag
von 1.463.575,10 €zum Ausgleich des

Jahresfehlbetrages zum 31. 12. 2007
entnommen. Der Bilanzverlust in Höhe
von 22.750,62 €wird auf neue Rechnung
vorgetragen.

Gem. § 14. Abs. 7 des Gesellschaftsver-
trages gibt die Halle Münsterland be-
kannt, dass die KPMG Deutsche Treu-
hand-Gesellschaft AG, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft in Bielefeld, den
Bestätigungsvermerk zum Jahresab-
schluss 2007 wie folgt erteilt haben:

„Nach unserer Beurteilung auf Grund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages und vermittelt unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht
in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung dar.

Bielefeld, den 25. April 2008

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hunke Kersting
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer”

Der Jahresabschluss und der Lage-
bericht werden in der Zeit vom 31. 10. -
21. 11. 2008 im Raum 204 im Verwal-
tungsgebäude der Halle Münsterland
GmbH in Münster, Albersloher Weg 32,
öffentlich ausgelegt.

Münster, im Oktober 2008

Halle Münsterland GmbH

Dr. Ursula Paschke
Geschäftsführerin

Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Sparkassenzweckver-
bandes am 12. November 2008
Die Sitzung der Verbandsversammlung
des Sparkassenzweckverbandes der
Stadt Münster und des Kreises Waren-
dorf sowie der Städte und Gemeinden
Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh,
Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassen-
berg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf
der Sparkasse Münsterland Ost am

Mittwoch, dem 12. November 2008, um
16 Uhr im SparkassenForum des
Dienstleistungszentrums der Sparkas-
se Münsterland Ost, Freckenhorster
Straße 67, 48231 Warendorf
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wird bekannt gemacht.

Tagesordnung

1. Beschluss über die Genehmigung der
Wiederbestellung des Vorsitzenden
des Vorstands, Herrn Markus Schabel,
durch den Verwaltungsrat

2. Sonstiges

Hinweis:

Die Verbandsversammlung findet gemäß
§ 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung für die
Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes in nichtöffentlicher
Sitzung statt.

Münster, den 17. Oktober 2008

Dr. Olaf Gericke
Vorsitzender

Aufnahme eines Aufgebotes

Der Gläubiger des in Verlust geratenen
Sparbuches

Nr. 353730781

der Sparkasse Münsterland Ost hat des-
sen Kraftloserklärung beantragt.

Der Inhaber dieses Sparbuches wird
hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, gerechnet von dem u. g. Datum an,
seine Rechte unter Vorlegung des Spar-
buches anzumelden; andernfalls wird das
Sparbuch für kraftlos erklärt.

Münster, den 24. Oktober 2008

Sparkasse Münsterland Ost
Der Vorstand

Offenlegung des Entwurfes der
1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 416: Amelsbüren -
Davertstraße / Zur Windmühle /
Am Dornbusch / Böckenhorst

Gemäß dem Baugesetzbuch wurde für
den oben bezeichneten Teil des Stadtge-
bietes Münster der Entwurf der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 416 nebst
Begründung im beschleunigten Verfahren
gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB)
aufgestellt.

Innerhalb des Plangebietes liegen die fol-
genden Grundstücke:

Gemarkung Amelsbüren, Flur 21,
Flurstücke 656-662, 671-677, 688,
Teil des Flurstücks 690

Hiermit wird bekannt gemacht, dass

• die Voraussetzungen zur Zulässigkeit
des beschleunigten Verfahrens gemäß
§ 13a (1) Nr. 1 BauGB erfüllt sind

• eine Umweltprüfung nach 2 (4) BauGB
im beschleunigten Verfahren gemäß
§ 13a (3) Nr. 1 Baugesetzbuch nicht
durchgeführt wird

Die Abgrenzung des Bereiches der
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
416 ist aus dem abgedruckten Über-
sichtsplan Nr. 2 zu ersehen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 13a (3) Nr. 2 Baugesetzbuch erfolgt in
der Zeit vom 10. 11. bis 24. 11. 2008
während der Dienststunden bei der
Stadtverwaltung Münster, im Kundenzen-
trum Planen - Bauen - Umwelt im Erdge-
schoss des Stadthauses 3, Albersloher
Weg 33.

Offengelegt werden im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch
die Entwürfe des Planes und der Begrün-
dung.

Während dieser Auslegungsfrist können
zum Plan schriftlich Stellungnahmen vor-
gebracht oder beim Amt für Stadtentwick-
lung, Stadtplanung, Verkehrsplanung zur
Niederschrift erklärt werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Neben der Offenlegung im Kunden-
zentrum Planen - Bauen - Umwelt kann
die 1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 416 zur zusätzlichen Information
der Bürgerinnen und Bürger auch im
Internet unter
www.muenster.de/stadt/stadtplanung
eingesehen werden.

Es wird auf den § 47 (2) Verwaltungs-
gerichtsordnung hingewiesen. Hiernach

ist in einem späteren Normenkontroll-
verfahren der Antrag einer Person zu
einem Bebauungsplan unzulässig, wenn
die den Antrag stellende Person nur
Einwendungen geltend macht, die sie im
Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht
oder verspätet gelten gemacht hat, aber
hätte geltend machen können.

Münster, den 30. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
I.V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 (1) Baugesetzbuch zur
Änderung des Flächennutzungs-
planes und zur Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes für den Bereich Haus
Eggert im Stadtteil Handorf
Zur Erweiterung des Hotel- und Gastro-
nomiebetriebes Landhaus Eggert im
Stadtteil Handorf soll ein vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan aufgestellt und der
Flächennutzungsplan geändert werden.

Die Abgrenzung des Planungsbereiches
ist aus dem abgedruckten Übersichts-
plan Nr. 3 zu ersehen.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch erfolgt
in der Zeit vom 10. 11. bis 24. 11. 2008
während der Dienststunden bei der
Stadtverwaltung Münster, im Kundenzen-

Übersichtsplan Nr. 2 Maßstab 1:5000
Abgrenzung des Bereiches der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 416

Übersichtsplan Nr. 3 Maßstab 1:15.000
Abgrenzung des Bereiches des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes für
den Bereich Haus Eggert



trum Planen - Bauen - Umwelt im Erdge-
schoss des Stadthauses 3, Albersloher
Weg 33.

Das Amt für Stadtentwicklung, Stadt-
planung, Verkehrsplanung informiert dort
über Hintergrund und Zielsetzung sowie
über die voraussichtlichen Auswirkungen
der Planung.

Während dieses Zeitraums wird im Kun-
denzentrum die Gelegenheit geboten die
Planung zu erörtern und sich hierzu zu
äußern.

Neben der frühzeitigen Beteiligung ge-
mäß § 3 (1) Baugesetzbuch im Kunden-
zentrum Planen - Bauen - Umwelt kann
die Flächennutzungsplanänderung und
der Bebauungsplan zur zusätzlichen
Information der Bürgerinnen und Bürger
auch im Internet unter
www.muenster.de/stadt/stadtplanung
eingesehen werden.

Münster, den 30. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
I.V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Tagesordnung für die Sitzung des
Rates am Mittwoch, 5. 11. 2008,
17.45 Uhr, Festsaal des Rathau-
ses, Stadtweinhaus, Prinzipal-
markt 8-9, 48143 Münster

Öffentlicher Sitzungsteil

1. Einführung und Verpflichtung
neuer Ratsmitglieder

2. Fragestunde für Einwohnerinnen
und Einwohner

3. Aktuelle Stunde

4. Eingänge und Mitteilungen

5. Anregungen gemäß § 24 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen

6. Anfragen von Ratsmitgliedern

7. Anregungen der Bezirksvertretun-
gen

8. Anregungen des Ausländerbeira-
tes

9. Bericht zu den Städtepartner-
schaften und Städteverbindun-
gen

10. 1. Nachtragssatzung der Stadt
Münster für das Haushaltsjahr
2008

11. NKF-Gesamtabschluss für die
Stadt Münster (ab 2010) /
Probeabschluss für Ende 2009

Umsetzung des NKF-Gesetzes
Teil 2

12. Bericht über die Beteiligungen
der Stadt Münster im Jahr 2007
(Beteiligungsbericht 2007)

13. Veräußerung eines Geschäftsan-
teils an der items GmbH an die
Stadtwerke Osnabrück AG

14. Wirtschaftsförderung Münster
GmbH: Änderung der Gesell-
schafterstruktur und des Gesell-
schaftsvertrages

15. Änderung von Tarifen Gebühren
und Entgelten

15.1 Anpassung der Tarife der Ver-
kehrsgemeinschaft Münsterland
zum 1. August 2009 durch Ein-
führung eines zusätzlichen
Senioren-Abos 60 plus

15.2 6. Satzung zur Änderung der
Benutzungs- und Gebühren-
ordnung für die Stadtbücherei
Münster

15.3 Entgeltordnung für die Stadt-
bücherei

15.4 Änderung der Gebührensatzung
der Stadt Münster für die West-
fälische Schule für Musik

16. NRW-Sportschule - Bau und
Betrieb des Sportinternats in
Münster
hier: Investorenmodell und
Trägerschaft

17. Neuausrichtung der Jugend-
gerichtshilfe in Münster

18. Beteiligung eines anerkannten
Trägers der freien Jugendhilfe an
der Aufgabenwahrnehmung "Vor-
läufige Maßnahmen zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen
(hier: Jungen von 13 - 18 Jahren)
gemäß § 42 SGB VIII"

19. Betrieblich unterstützte Kinder-
betreuungsangebote - Antrag der
CDU-Fraktion und FDP-Fraktion
an den Rat Nr. A-R/0026/2008
"Baustein Betriebskindergärten -
Familienfreundlichkeit in Münster
ausbauen"

20. Entscheidung über die Träger-
schaft für die Kombi-Einrichtung
in Sprakel - Kindertageseinrich-
tung und Einrichtung der offenen
Kinder- und Jugendarbeit unter
einem Dach

21. Bauleitplanung

21.1 Stadtbezirk Münster-Mitte

21.1.1 Bebauungsplan Nr. 522: Östlich
Auf der Horst / Südlich Bohlweg
Beschluss zur Aufstellung

21.2. Stadtbezirk Münster-West

21.2.1 Bebauungsplan Nr. 516:
Gievenbeck - Austermannstraße /
Parkanlage Kinderbachtal
1. Beschluss über die Stellung-
nahmen

2. Satzungsbeschluss

21.2.2 Bebauungsplan Nr. 508:
Albachten - Osthofstraße / Sen-
dener Stiege / Bahnlinie Münster-
Recklinghausen
Satzungsbeschluss

22. Umbesetzungen in Ausschüssen
des Rates und sonstigen Gre-
mien

23. Anhörung zur Bestellung der
Mitglieder des Gutachteraus-
schusses für Grundstückswerte
in der Stadt Münster

24. Anträge von Ratsmitgliedern
nach § 3 Abs. 1 der Geschäfts-
ordnung des Rates

25. Anträge von Ratsmitgliedern
nach § 3 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung des Rates

25.1 "Haus der kleinen Forscher"
Naturwissenschaftliche Bildung
auch schon für die Kleinsten
Antrag der CDU-Fraktion
Begründung: Ratsherr Sellenriek

25.2 Energieberatung in der Verbrau-
cherzentrale fortführen
Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen/GAL
Begründung: Ratsherr Kehr

25.3 Kulturwirtschaft als Standort-
faktor
- Gründerzentrum für kreative
Ökonomie -

Antrag der CDU-Fraktion
Begründung: Ratsherr Sellenriek

25.4 Modellprojekt "Wohnen für Hilfe"
auf neue Grundlage stellen
Antrag der CDU-Fraktion und der
FDP-Fraktion
Begründung: Ratsherr Sellenriek
Ratsfrau Möllemann-Appelhoff

25.5 Modellprojekt mit alternativen
Antriebskonzepten für die städti-
sche Fahrzeugflotte auflegen -
Der Verantwortung als "Bundes-
hauptstadt im Klimaschutz"
gerecht werden
Antrag der SPD-Fraktion
Begründung: Ratsherr Rahn

26. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Sitzungsteil

1. Eingänge und Mitteilungen

2. Stiftung Generalarmenfonds;
Liegenschaftsangelegenheit
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3. Eurocityfeste in Münster
2009 - 2011

4. Verschiedenes

Münster, den 29. Oktober 2008

Der Oberbürgermeister
Dr. Berthold Tillmann


